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Nachdem das Gesetzgebungsverfahren zum Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) lange stockte, wurde nun im Vermittlungsaus-

schussdesBundestagsam9.5.2023einKompromiss zumSchutz vonWhistleblowerngefunden (vgl.MeldungDeutscherBundestag,

Vermittlungsausschuss, vom gleichen Tag). Der Kompromiss enthält Änderungen zu den Meldewegen für anonyme Hinweise, zu

Bußgeldern und zum Anwendungsbereich des Gesetzes. Die Bundesregierung hatte das Gremium aus Bundesrat und Bundestag

einberufen, nachdemdie Länderkammer AnfangApril 2023 die erforderlicheMehrheit zum imBundestag verabschiedetenGesetz-

entwurf „für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die

Verstöße gegen das Unionsrecht melden“ der Bundesregierung in einer vom Rechtsausschuss geänderten Fassung (20/3442,

20/3709, 20/4001 Nr. 1.2) versagt hatte. Der Bundestagsbeschluss hatte zuvor die erforderliche absolute Mehrheit von 35 Stimmen

in der Länderkammer verfehlt. Da es der Zustimmungder Länderkammer bedarf, konnte es bisher nicht in Kraft treten. Der Vermitt-

lungsausschuss schlägt nun vor, auf eine Pflicht, die Abgabe anonymerMeldungen zu ermöglichen, zu verzichten. Dies solle sowohl

für interne als auch für externeMeldestellen gelten. Es solle lediglich vorgegebenwerden, dass die Stellen auchanonymeingehende

Meldungenbearbeiten sollten. Der Vorschlag enthalte zudemeineRegelung, nachder hinweisgebendePersonen in Fällen, indenen

internwirksamgegenVerstößevorgegangenwerdenkann, dieMeldunganeine interneMeldestellebevorzugensollten. Informatio-

nen über Verstöße sollten nachdemKompromiss zudemnur noch in denAnwendungsbereich des Gesetzes fallen, wenn sie sich auf

den Beschäftigungsgeber oder eine andere Stelle,mit der die hinweisgebendePerson beruflich imKontakt stand, beziehen. Das Ge-

setz sehe bereits eine Beweislastumkehr vor, wenn die hinweisgebende Person eine Benachteiligung im Zusammenhangmit ihrer

beruflichenTätigkeiterleidet. Dabei solle esnachder Einigungbleiben.DieVermutung, dass die BenachteiligungeineRepressalie für

denHinweis ist, solle abernurdannbestehen,wenndie hinweisgebendePersondies auch selbst geltendmacht. DiemaximaleHöhe

der für Verstöße gegen das Gesetz angedrohten Bußgelder solle nach dem Kompromiss statt 100 000 Euro nur noch 50 000 Euro

betragen.Der Bundestagentscheidet– sodiehib-MeldungNr. 339 vom10.5.2023– am11.5.2023 (nachDrucklegungdiesesHeftes)

überdieBeschlussempfehlungdesVermittlungsausschusses.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Zum Umfang und Inhalt des Rechts

auf (Daten-)Kopie i. S. v. Art 15 Abs. 3

DSGVO

1. Art. 15 Abs. 3 S. 1 der VO (EU) 2016/679 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,

zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der

RL 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) ist

dahin auszulegen, dass das Recht, vom für die Ver-

arbeitung Verantwortlichen eine Kopie der perso-

nenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verar-

beitung sind, zu erhalten, bedeutet, dass der be-

troffenen Person eine originalgetreue und ver-

ständliche Reproduktion aller dieser Daten

ausgefolgt wird. Dieses Recht setzt das Recht vor-

aus, eine Kopie von Auszügen aus Dokumenten

oder gar von ganzen Dokumenten oder auch von

Auszügen aus Datenbanken, die u. a. diese Daten

enthalten, zu erlangen, wenn die Zurverfügung-

stellung einer solchen Kopie unerlässlich ist, um

der betroffenen Person die wirksame Ausübung

der ihr durch diese Verordnung verliehenen Rech-

te zu ermöglichen, wobei insoweit die Rechte

und Freiheiten anderer zu berücksichtigen sind.

2. Art. 15 Abs. 3 S. 3 der VO (EU) 2016/679 ist

dahin auszulegen, dass sich der im Sinne dieser

Bestimmung verwendete Begriff „Informatio-

nen“ ausschließlich auf personenbezogene Da-

ten bezieht, von denen der für die Verarbeitung

Verantwortliche gemäß S. 1 dieses Absatzes eine

Kopie zur Verfügung stellen muss.

EuGH, Urteil vom 4.5.2023 – C-487/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-1089-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Kein Verstoß gegen Rechenschafts-

pflicht – Auswirkungen eines Verstoßes ge-

gen Art. 26 und 30 DSGVO

1. Art. 17 Abs. 1 Buchst. d und Art. 18 Abs. 1

Buchst. b der VO (EU) 2016/679 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 27. April

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der RL

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) sind

dahin auszulegen, dass der Verstoß eines Ver-

antwortlichen gegen die Pflichten aus den

Art. 26 und 30 dieser Verordnung über den Ab-

schluss einer Vereinbarung zur Festlegung der

gemeinsamen Verantwortung für die Verarbei-

tung bzw. das Führen eines Verzeichnisses von

Verarbeitungstätigkeiten keine unrechtmäßige

Verarbeitung darstellt, die der betroffenen Per-

son ein Recht auf Löschung oder auf Einschrän-

kung der Verarbeitung verleiht, weil dieser Ver-

stoß als solcher nicht bedeutet, dass der Verant-

wortliche gegen den Grundsatz der „Rechen-

schaftspflicht“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 in

Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Art. 6

Abs. 1 Unterabs. 1 dieser Verordnung verstößt.

2. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass

dann, wenn ein für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten Verantwortlicher gegen seine

Pflichten aus den Art. 26 oder 30 der VO (EU)

2016/679 verstoßen hat, die Einwilligung der

betroffenen Person keine Voraussetzung dafür

darstellt, dass die Berücksichtigung dieser Daten

durch ein nationales Gericht rechtmäßig ist.

EuGH, Urteil vom 4.5.2023 – C-60/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-1089-2

unterwww.betriebs-berater.de

 Die Entscheidung zum DS-GVO Schadenser-

satz EuGH, 4.5.2023 – C-300/21 ist unter BB 2023,

1106, Ls. (in diesem Heft) nebst Kommentar von

Ashkar/Schröder abgedruckt.

EuGH: Ausstrahlung eines Musikwerks als

Hintergrundmusik inPersonenbeförderungs-

mittel als öffentliche Wiedergabe i. S. d.

Unionsrechts

1. Art. 3 Abs. 1 der RL 2001/29/EG des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai

2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte

des Urheberrechts und der verwandten Schutz-

rechte in der Informationsgesellschaft ist dahin

auszulegen, dass die Ausstrahlung eines Musik-

werks als Hintergrundmusik in einem Personen-

beförderungsmittel eine öffentliche Wiedergabe

im Sinne dieser Bestimmung darstellt.

2. Art. 3 Abs. 1 der RL 2001/29 und Art. 8 Abs. 2

der RL 2006/115/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 12. Dezember 2006

zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu

bestimmten dem Urheberrecht verwandten

Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigen-

tums sind dahin auszulegen, dass die Einrichtung

einer Lautsprecheranlage und gegebenenfalls ei-

ner Software an Bord eines Beförderungsmittels,

die die Ausstrahlung von Hintergrundmusik er-
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